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22. Gemeinderatssitzung 
 

V e r h a n d l u n g s s c h r i f t 
 

aufgenommen am 22.05.2013 um 18.30 Uhr im Sitzungszimmer des Gemeindeamtes Rosenau/Hengstpaß 
über die öffentliche Gemeinderatssitzung. 
 
Anwesende: 
Bürgermeister Peter Auerbach  
 
die Gemeinderatsmitglieder: 
Vizebgm. DI Marietta Metzker  
Gottlieb Gösweiner  
Maria Benedetter 
Wolfgang Benedetter 
Wolfgang Eibl 
Daniela Auerbach 
Ing. Anton Santner 
Ing. Harald Humpl 
Ing. Jürgen Steinbichler 
Daniel Huemer 
 
entschuldigt: 
Leopoldine Sanglhuber 
Irmgard Tramberger 
 
erschienene Ersatzmitglieder: 
Josef Nachbagauer 
Johann Steinbichler 
 
Schriftführer: Adolf Sölkner  

 
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und eröffnet die von ihm einberufene Gemeinderatssitzung. Er 
stellt fest, dass laut vorliegendem Zustellnachweis alle Gemeinderatsmitglieder rechtzeitig und unter 
Bekanntgabe der Tagesordnung nachweislich geladen wurden. Er bedankt sich nochmals dafür, dass die 
Sitzung um einen Tag aufgrund der Generalprobe der Theaterrunde vorverlegt werden konnte. Die 
Gemeinderatssitzung wurde mit Tagesordnung am 13. Mai 2013 an der Gemeindeamtstafel kundgemacht. 
Der erschienene Gemeinderat zählt 13 Mitglieder und die Beschlussfähigkeit ist gegeben.  
Weiters gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom  
14. März 2013 bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegen 
ist, während der Sitzung noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum Sitzungsschluss 
Einwendungen eingebracht werden können. Zu Beginn der Sitzung informiert der Vorsitzende über einen 
Dringlichkeitsantrag zum Thema „Die Schule im Ort ist eine wichtige Säule für die 

Gemeindeentwicklung“ über dessen Behandlung unter Allfälliges er wie üblich vor Beginn der 
Tagesordnung abstimmen lässt. Er liest diesen Dringlichkeitsantrag vor und ersucht um Behandlung unter 
Punkt Allfälliges.  
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Die Mitglieder des Gemeinderates stimmen einstimmig mit Handzeichen einer Behandlung des Gegenstandes 
unter Punkt „Allfälliges“ zu.  
Danach geht der Vorsitzende zur Tagesordnung über. 
 

Tagesordnung 

 

1. Halte- und Parkverbot auf der Ortsgemeindestraße vor den Fertigteilgaragen, 

Beratung und Beschlussfassung 

2. Grenzneufeststellung Mühlreithgemeindestraße beim Anwesen von Philipp Pölzl 

(ehemals Kohlhofer) 

3. Vorkaufsrecht der Gemeinde beim Anwesen Rosenau Nr. 115 Marina Feßl, 

Beschlussfassung der Löschungserklärung 

4. Verordnungsprüfung der Abfallordnung vom 13.12.2012, neuerliche Beschlussfassung 

5. Finanzierungsplan Skigebietprojekt Wurzeralm-Vorderstoder-Hinterstoder, 

Beschlussfassung 

6. Konditionenänderung Darlehen Nr. 20.074.050 „Sanierung Lehrerwohnhaus und 

Geschäftsgebäude“, Beratung und Beschlussfassung 

7. Verzicht auf das Wohnungszuweisungsrecht bei den STYRIA-Wohnungen, 

Beschlussfassung 

8. Teilnahme an der Strategieentwicklung LEADER 2014-20, Beratung und 

Beschlussfassung 
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9. Berichte der Ausschussobmänner/frauen 

10. Bericht des Bürgermeisters 

11. Allfälliges 
 

Beschlüsse: 

1.Halte- und Parkverbot auf der Ortsgemeindestraße vor den Fertigteilgaragen, Beratung und 

Beschlussfassung 

Einleitend informiert der Bürgermeister, dass immer wieder vor den letzten 3 Fertigteilgaragen (Nr. 6-9) der 
Gemeinde Autos parken. Frau Rosa Dürrer hat deswegen schon mehrmals bei ihm vorgesprochen. Damit bei 
Aus- und Einfahrbehinderungen die Polizei informiert werden kann, sollte das eigentlich bestehende Halte- und 
Parkverbot entlang von Straßen und Ausfahrten durch eine Verordnung und Beschilderung unterstrichen 
werden. Die Gemeindeverwaltung hat dazu eine „Halte- und Parkverordnung“ als Entwurf vorbereitet und diese 
mit der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf/Krems (Fr. Fechtig) abgestimmt. Der Bürgermeister liest diesen 
Verordnungsentwurf vor und ersucht um die Beschlussfassung darüber.  

 
GV Ing. Harald Humpl informiert von der Beratung in dieser Angelegenheit innerhalb der ÖVP-Fraktion. Die 
Mitglieder der ÖVP-Fraktion sind der Ansicht, dass ein Parkverbot ausreichend ist. Außerdem sollten zwecks 
einer platzsparenden Parkordnung auf den vorhandenen Flächen Bodenmarkierungen nordwestlich der Garagen 
angebracht werden. Da das Grundstück teils STYRIA-Eigentum und teils Gemeindegut ist, ist Bgm. Auerbach 
der Ansicht, dies müsste mit der STYRIA Wohnungsgenossenschaft abgesprochen werden. Ing. Harald Humpl 
weiß aus Erfahrung, dass bei einer entsprechenden Markierung mehr Autos auf der vorhandenen Fläche 
untergebracht werden. Wolfgang Eibl glaubt zu wissen, dass im Gemeindebauhof eine Parkverbotstafel noch 
vorhanden wäre. Diese müsste man eigentlich nicht ankaufen. Ein Verkehrszeichen für Halte- und Parkverbot 
müsste erst angekauft werden. Die Kosten dafür betragen etwa € 50 bis € 100. Aus diesen Gründen wird ein 
Parkverbot nach folgendem Muster für die Fläche vor den Fertigteilgaragen der Gemeinde einstimmig mit 
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einem Handzeichen beschlossen und verordnet. 
 

Verordnung 

 
des Gemeinderates der Gemeinde Rosenau am Hengstpaß vom 22.05.2013 

 
Aufgrund der Anfrage von Bewohnern des STYRIA-Gebäudes Nr. 121 und von Mietern der Fertigteilgaragen der Gemeinde sowie 
dem Ergebnis des Ermittlungsverfahrens wird auf der Ortsgemeindestraße (Parz. Nr. 661/4 KG Rosenau 49407) auf der Seite der 
Pazelle .132 direkt vor den Fertigteilgaragen der Gemeinde Roseanu/Hengstpaß ein 
 
 

„PARKVERBOT“ 
 
auf der rechten Fahrbahnseite (Fahrrichtung Osten) angeordnet. 
 
Die Kundmachung dieser Verordnung erfolgt durch die Anbringung von Vorschriftszeichen gemä´ß § 52 lit a Ziffer 13a StVO 1960. 
 
Rechtsgrundlage: 
§§ 43 Abs. 1 lit b Z. 1 und 44 Abs. 1 der Straßenverkehrsordnung (StVO 1960) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergeht an: 

1. Polizeiinspektion Windischgarsten 
3. z.d.A. 
 

Bürgermeister 
Peter Auerbach 

 
2. Grenzneufeststellung Mühlreithgemeindestraße beim Anwesen von Philipp Pölzl (ehemals 

Kohlhofer) 

Der Vorsitzende, Peter Auerbach, informiert über die Diskussion mit den betroffenen Grundeigentümern, 
Philipp Pölzl, Emmerich Löger und Gemeinde Rosenau/Hp. über die genauen Grenzverläufe in der 
Mühlreithsiedlung. Da ohne einer Grenzneufestlegung keine einvernehmliche Vereinbarung hergestellt werden 
konnte, ließ man die Grenze zwischen dem öffentlichen Gut der Gemeinde und dem Anwesen des Herrn Philipp 
Pölzl durch den Geometer ZT Hasitschka neu vermessen. Frau Hasitschka hat die Vermessung vom 20.09.2012 
in einer Vermessungsurkunde (Grundstückteilungsplan) vom 06. Mai 2013 dargestellt und diese Urkunde 
zwecks einer Beschlussfassung im Gemeinderat der Gemeinde übermittelt. Die Vermessungsurkunde wurde 
den Gemeinderatsmitgliedern in Kopie samt den Sitzungsunterlagen zur Verfügung gestellt und wird vom 
Bürgermeister zusätzlich daraus vorgelesen.  
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Aus dem Teilungsplan geht hervor, dass mit der beabsichtigten Grenzneufestlegung 8 m² Fläche vom 
Grundstück Nr. 92/5 zum öffentlichen Gut der Gemeinde kommen würden und vom Öffentlichen Gut der 
Gemeinde an das Grundeigentum von Phillip Pölzl Grundstück Nr. 92/15 96 m² abgetreten werden würden. 
Somit sollte die Differenz von 88 m² über eine vom Gemeinderat zu beschließende Vereinbarung an das 
Grundeigentum von Philipp Pölzl abgetreten werden. Bezüglich des Grundstückspreises erfragt der 
Bürgermeister Vorschläge in die Runde des Gemeinderates. GV Ing. Harald Humpl erläutert, dass über einen 
Grundstückspreis innerhalb der ÖVP-Fraktion noch nicht diskutiert wurde, man sollte jedoch einen Mischpreis 
zwischen land- und forstwirtschaftlichen Grundstückspreisen und durchschnittlichen Grundstückspreisen für 
Wohngebiete festsetzen. Diesbezüglich vereinbaren die Gemeinderatsmitglieder, den Grundstückspreis 
aufgrund der zu erwartenden Grundstücksteilungskosten zu berechnen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es 
sich um einen Böschungsgrund handelt. Da man sich die Kosten für die Grundteilung je zur Hälfte teilen 
möchte, sollte der Grundstückspreis in dem Maße berechnet werden, dass die der Gemeinde entstehende Kosten 
für die Grundteilung wieder eingenommen werden. Bei einem angenommen Aufwand von € 800 lege der 
Grundstückspreis bei etwa € 10,-- je m². Abschließend wird vereinbart, den Grundstückspreis für 88 m² 
abzutretende Böschungsfläche aufgrund des Grundteilungsaufwandes für die Gemeinde zu berechnen. Dieser 
wird dann etwa bei € 10,-- je m² liegen. Bgm. Auerbach beantragt eine entsprechende Beschlussfassung 
darüber. Dieser wird einstimmig mit Handzeichen der Gemeinderatsmitglieder in diesem Sinne gefasst.  
 

3.Vorkaufsrecht der Gemeinde beim Anwesen Rosenau Nr. 115 Marina Feßl, Beschlussfassung der 

Löschungserklärung 

Anlässlich der Verlassenschaftsverhandlung beim Notariat Windischgarsten musste Frau Marina Feßl ein 
Vorkaufsrecht der Gemeinde für die Liegenschaft Rosenau Nr. 115 feststellen. Daher hat Frau Feßl mit Mithilfe 
des Notars die Löschung dieses Vorkaufsrechtes der Gemeinde in der Gemeindestube beantragt. Eine dazu 
notwendige Löschungserklärung hat der Notar der Gemeinde zwecks einer Beschlussfassung im Gemeinderat 
übermittelt. Bgm. Auerbach liest den Entwurf der Löschungserklärung vor und beantragt dessen 
Beschlussfassung. 
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Nachdem alle beantragten Löschungen der Vorkaufsrechte für die Gemeinde in letzter Zeit beschlossen werden 
konnten und für die Gemeinde auch langfristig gesehen keine Absichten bestehen, Liegenschaften im 
Ortszentrum anzukaufen, können die Gemeinderatsmitglieder auch dieser Löschung zustimmen. Aufgrund des 
Antrages des Vorsitzenden wird daher einstimmig mit einem Handzeichen der vorgetragene Entwurf der 
Löschungserklärung über das Vorkaufsrecht der Liegenschaft Rosenau Nr. 115 für die Gemeinde Rosenau/Hp. 
beschlossen.  
 

4. Verordnungsprüfung der Abfallordnung vom 13.12.2012, neuerliche Beschlussfassung 

Die Abfallordnung der Gemeinde Rosenau/Hp. steht nun schon zum 3. Mal auf der Tagesordnung der 
Gemeinderatssitzung. Trotz einer vorangegangenen Abstimmung mit der Direktion Umwelt und 
Wasserwirtschaft müssen aufgrund der Verordnungsprüfung des Amtes der Oö. Landesregierung erneut 
Änderungen bei der am 13.12.2012 beschlossenen Abfallordnung vorgenommen werden. Die Änderungen sind 
im Schreiben zur Verordnungsprüfung der Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft, Abt. Anlagen-, Umwelt- 
und Wasserrecht aufgezählt und können direkt in die bestehende Abfallordnung eingearbeitet werden. Zur 
genaueren Information liest der Bürgermeister das Schreiben des Amtes der Oö. Landesregierung zur 
Abfallordnungsprüfung vom 29. April 2013 vor. 
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Die notwendigen Änderungen und Korrekturen wurden von Herrn Sölkner in den Verordnungsentwurf bereits 
eingearbeit. Somit kann Bgm. Auerbach diesen Verordnungsentwurf vorbringen und dessen Beschlussfassung 
beantragen. Damit die Korrekturen leicht und sofort erkennbar sind, sind diese im Entwurf in roter Schriftfarbe 
gehalten. 
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Bevor der Vorsitzende die neuerliche Beschlussfassung des Abfallordnungsentwurfes beantragt, informiert er 
dass der Umweltausschussobmann, Wolfgang Benedetter, den Verordnungsentwurf mit Herrn Sölkner in 
vorliegender Form abgesprochen hat. Auf seinen Antrag hin, beschließen die Gemeinderatsmitglieder 
einstimmig per Handzeichen den vorgetragenen Abfallordnungsentwurf.  
 

5. Finanzierungsplan Skigebietprojekt Wurzeralm-Vorderstoder-Hinterstoder, Beschlussfassung 

Von der Gemeinde Spital am Pyhrn wurde  der von ihr eingebrachte Antrag auf Gewährung von 
Bedarfszuweisungsmittel im Finanzjahr 2013 für die Machbarkeitsanalyse „Skigebietsprojek Wurzeralm-
Vorderstoder-Hinterstoder“ der 9 Pyhrn-Priel-Gemeinden übermittelt. Dem Antrag ist der für die Gemeinden in 
Form von Bedarfszuweisungsmittel zu finanzierende Betrag über € 42.000 brutto angeschlossen. Bgm. Peter 
Auerbach liest die Schreiben der Gemeinde Spital am Pyhrn vor und ersucht um Beschlussfassung des 
Finanzierungsplanes. Zusätzlich ist der Auszug aus dem Sitzungsprotokoll des Tourismusverbandes Pyhrn-Priel 
der Steuerungsgruppe touristischer Masterplan Pyhrn-Priel 2020 vom 04. April 2013 in dieser Angelegenheit 
angefügt. 
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Bgm. Auerbach erwähnt in dieser Angelegenheit, dass er auch für die Gemeinde Rosenau/Hp. im Gegenzug von 
der Gemeinde Spital am Pyhrn in Anspruch nimmt, dass die Gemeinde bei ähnlichen Projekten, wie z.B. der 
Biathlonanlage in Innerrosenau notwendige Gemeinderatsbeschlüsse fasst. Auf Antrag des Vorsitzenden 
beschließen die Mitglieder des Gemeinderates einstimmig mit einem Handzeichen die vorgetragene 
Finanzierung der Marchbakeitsanalyse „Skigebietsprojekt Wurzeralm-Vorderstoder-Hinterstoder“ der 9 Pyhrn-
Priel-Gemeinden. 
 

6. Konditionenänderung Darlehen Nr. 20.074.050 „Sanierung Lehrerwohnhaus und  

Geschäftsgebäude“, Beratung und Beschlussfassung 

Bgm. Auerbach wiederholt das Schreiben der Raiba Windischgarsten zu den vereinbarten Zinssatzänderungen 
beim Darlehen Nr. 20.074.050 „Sanierung Lehrerwohnhaus Nr. 104 und Geschäftsgebäude Nr. 97“ vom 13. 
Dezember 2012.  
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Dem Schreiben der Raiba fügt er hinzu, dass ein Konkurenzangebot von der Sparkasse Kremstal/Pyhrn 
eingeholt wurde, dieses aber über einer Verzinsung von 0,80 Aufschlag auf den 6-Monats-Euribor liegt. Auch 
im Gemeindevorstand (Finanzausschuss) hat man in dieser Angelegenheit intensiv beraten. Dort kam man zur 
Ansicht, die Zinssatzerhöhung seitens der Raiba Windischgarsten in Form eines Gemeinderatsbeschlusses zu 
akzeptieren. Der aktuelle Saldo am Kreditkonto beträgt lt. Auszug vom 02.04.2013 -€ 76.655,27. Bgm. 
Auerbach beantragt nach seinen Ausführungen die Beschlussfassung des notwendigen Nachtrages zum 
Darlehensvertrag vom 24.10.2006 Kto. Nr. 20.074.050 und liest diesen inhaltlich vor. 
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Abschließend wird auf Antrag des Vorsitzenden der Nachtrag zum Darlehensvertrag einstimmig per 
Handzeichen der Gemeinderatsmitglieder beschlossen und somit die Zinssatzerhöhung auf 0,8 % Aufschlag auf 
den  
6-Monats-Euribor bis zum 30.06.2015 akzeptiert. 
 
 
 
 

7. Verzicht auf das Wohnungszuweisungsrecht bei den STYRIA-Wohnungen, Beschlussfassung 

Bgm. Auerbach informiert über die Diskussion innerhalb des Bau- und Wohnungsausschusses sowie Umwelt- 
und Energieausschusses zum Thema Verzeicht auf das Wohnungszuweisungsrecht in der gemeinsamen 
Ausschusssitzung vom 25. März 2013 und liest den Auszug aus dem Beschlussprotokoll darüber vor. 
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Dabei wurde dahingehend beraten, auf das Wohnungszuweisungsrecht zu verzichten, die 
Schlüsselaufbewahrung und die Wohnungsbesichtigungen mit Wohnungsbewerben an die STYRIA abzugeben 
allerdings weiterhin eine Wohnungsbewerberliste zu führen und die Kundmachung der freistehenden 
Wohnungen weiter an der Amtstafel auf zu hängen. Ein notwendiger Gemeinderatsbeschluss sollte heute im 
Sinne des Ergebnis der Beratung im zuständigen Wohnungsausschuss gefasst werden. Bgm. Auerbach bittet um 
Wortmeldungen und die Meinung der Gemeinderatsmitglieder in dieser Angelegenheit. GV Ing. Harald Humpl 
informiert über die Haltung der ÖVP-Fraktion. Auch diese ist für den Verzicht auf das 
Wohnungszuweisungsrecht und die damit verbundenen Arbeiten innerhalb der Gemeindeverwaltung. 
Allerdings sollte sich die Gemeinde, wie er das von Roßleithen kennt, ein sogenanntes Vorschlagsrecht 
vorbehalten. Sollten sich die Zeiten wieder einmal ändern und es gibt mehrere Wohnungsbewerber, dann sollte 
die Gemeinde ein Mitentscheidungsrecht haben. Vor allem dann, wenn besondere Argumente für einen Bezug 
einer Wohnung eines bestimmten Werbers zutreffen. 
Bgm. Auerbach informiert wie schon innerhalb der gemeinsamen Ausschusssitzung, dass dieses 
Wohnungszuweisungsrecht aus einem Punkt des Baurechtsvertrages für den STYRIA-Bau Nr. 150 abgeleitet 
wurde und mit einem Gemeinderatsbeschluss vom 14.01.1975 das Mitspracherecht bei Wohnungsvergaben auf 
das volle Einweisungsrecht geändert wurde.  
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Deshalb möchte er den Verzicht auch im Gremium des Gemeinderates in Form eines Beschlusses entscheiden. 
Ing. Harald Humpl ist der Ansicht, das Vorschlagsrecht sich vor zu behalten, sollte im Schreiben an die 
STYRIA-Wohnungsgenossenschaft unbedingt angeführt werden. Abschließend wird auf Antrag des 
Vorsitzenden der einstimmige Beschluss per Handzeichen gefasst, auf das Wohnungszuweisungsrecht der 
Gemeinde in Zukunft zu verzichten und eine Art Vorschlagsrecht bei mehreren Bewerbern dennoch zu 
erwirken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Teilnahme an der Strategieentwicklung LEADER 2014-20, Beratung und Beschlussfassung 

Mit Schreiben vom 27. März 2013 der Leader-Region Nationalpark Kalkalpen (Regionalmanagement OÖ 
GmbH) wird Bgm. Auerbach bzw. die Gemeinde gebeten, den Gemeinderatsbeschluss zur Teilnahme an der 
Strategieentwicklung LEADER 2014-2020 zu erwirken. Bgm. Auerbach liest das Schreiben vor. 
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Er ergänzt, dass wiederum Fördermittel ab 2014 zur Verfügung gestellt werden, die innerhalb der LEADER-
Region beantragt werden können und auf die die Gemeinde nicht verzichten sollte. Die erste Förderperiode läuft 
jetzt mit 2013 aus und eine entsprechende Verlängerung dieses Projektes sollte über Gemeinderatsbeschlüsse 
erwirkt werden. Auf Anfrage der Gemeindeverwaltung wurde der Beitrag der Gemeinde Rosenau/Hp. erfragt, 
da dieser nach der Anzahl der Einwohner bemessen wird und mit € 1,50 je Einwohner festgelegt wurde. Da im 
Jahr 2005 der Beitrag für Rosenau/Hp. für 739 Einwohner berechnet wurde, möchte der Bürgermeister im 
Beschluss jedoch festhalten, dass die Einwohneranzahl für die Berechnung des Beitrages auf 695 gekürzt 
werden muss. Danach beantragt er die Beschlussfassung der erwünschten Beschlussformulierung. Die 
Gemeinderatsmitglieder stimmen einstimmig mit einem Zeichen mit der Hand seinem Antrag zu.  
 

9. Berichte der Ausschussobmänner/frauen 

Wolfgang Benedetter, Obmann des Umwelt- und Energieausschusses, berichtet von der am 29. April 2013 
durchgeführten Müllanalyse im Gemeindebauhof. Gemeinderatskollege Ing. Jürgen Steinbichler, die 
Gemeindebauhofmitarbeiter und er selbst wühlten sich durch den Restmüll, der von der Abfuhr zurück 
gehaltenen Müllbehältern. Zum Ergebnis der Müllanalyse möchte er festhalten, dass die Rosenauer zwar 
großteils den Restmüll trennen, noch immer aber ein großer Anteil an Speiseresten in den Restmüllbehältern 
vorhanden ist, obwohl die Gemeinde eine nahezu flächendeckende Speiseresteentsorgung anbieten kann. Er ist 
daher der Ansicht, dass über das Gemeinderundschreiben wieder an  die Speiseresteentsorgung verwiesen 
werden sollte. Wobei auch dezitiert angeführt werden sollte, was alles als Speiserest entsorgt werden kann.  
Bgm. Auerbach erwähnt bei dieser Gelegenheit den Umstand, dass der neue Eigentümer des ehemaligen 
Gelände der Straßenmeisterei die Altstoffcontainer bei der Bushaltestelle der Mühlreithsiedlung entfernt haben 
möchte. Aus diesem Grund sollte sich der Umweltausschuss Gedanken über einen anderen Standort für diese 
ASI machen. Wolfgang Benedetter stellt auch Überlegungen an, den gelben Sack für den Bereich der 
Mühlreithsiedlung einzuführen. Diese Angelegenheit wird bei der nächsten Ausschusssitzung ausführlich 
behandelt.  
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Maria Benedetter, Obfrau des Kulturausschusses und zugleich Arbeitskreisleiterin der Gesunden Gemeinde, 
informiert von der Sitzung am 11. April 2013, wobei die Wallfahrt nach Frauenberg bei Ardning ausgemacht 
wurde. 2 Mann trotzten dem Regenwetter nicht und marschierten am Muttertag über den Arlingsattel (12. Mai 
2013). Sie bedankt sich im Namen der Theaterrunde für die Vorverlegung der heutigen Sitzung, da morgen 
Abend die Generalprobe für die Aufführungen am Wochenende und nächste Woche stattfindet. Sie lädt alle 
Gemeinderatsmitglieder ein, eine der 5 Theateraufführungen zu besuchen. Weiters informiert sie über den  
am 8. Juni 2013 geplanten Wasserwandertag von Quelle zu Quelle. Die Wanderung führt zu beiden Quellen der 
WVA Rosenau. WW Stefan Reiter wird die beiden Quellen erklären und beschreiben. Im Herbst dann, genauer 
gesagt am 9. November 2013, folgt der Gesundheitstag der Gesunden Gemeinde, bei dem die Gesunde 
Gemeinde ihr 10jährliges Bestehen feiern möchte. 
Vizebgm. DI Marietta Metzker berichtet von der Bauausschusssitzung am 25. März 2013. Einige Punkte davon 
wurden mit der heutigen Tagesordnung bereits abgehandelt (Abfallordnung, Verzicht auf 
Wohnungszuweisungsrecht). Dabei wurde auch die Wirtschaftlichkeitsberechnung der 
Biomassenahwärmeversorgungsanlage besprochen. Mit den aktuellen Daten der letzten Saison 
(Wärmezählerablesung im Mai 2013) wird der Biomasseverband wegen einer Wirtschaftlichkeitsberechnung 
des Bestandes und einem weiteren Ausbau kontaktiert. Bei der nächsten Sitzung im Juli kann DI Metzker dazu 
dann mehr berichten. Fam. Benedetter hat ihr Gebäude gerade im Dezember 2012 an der 
Biomassenahwärmeversorgung angeschlossen. Maria Benedetter erzählt von den Vorteilen und kann jedem nur 
den Anschluss an dieser Anlage raten. Bgm. Auerbach erzählt vom Interesse des Gh. Maurerwirt an einem 
Anschluss an der Biomassennahwärmeversorgungsanlage.  
 

10. Bericht des Bürgermeisters 

Zur Amtsgebäudesanierung informiert der Bürgermeister über einen neu berechneten Energieausweis, da die 
UBAT (zuständige Abteilung des Amtes der Oö. Landesregierung) auch eine Wärmeisolierung im EG des 
Amtsgebäudes empfiehlt, obwohl auf den Innenseiten der Büroräume im EG ein Wärmeschutz angebracht ist 
und diese die Energiekennzahl des Amtsgebäudes nochmals positiv verändert. Ing. Harald Humpl möchte 
nochmals festhalten, dass er nicht grundsätzlich gegen die Biomassenahwärmeversorgungsanlage ist aber eben 
eine gewisse Sicherheit vor einem weiteren Ausbau erfahren möchte, ob die Wirtschaftlichkeit der Anlage 
damit verbessert wird oder überhaupt zu erreichen ist. Frau Benedetter weist in diesem Zusammenhang darauf 
hin, dass die Gemeindebürger aber weiterhin auf den Umstieg auf erneuerbare Energiequellen angehalten 
werden sollten und die Gemeinde an dieser Stelle eine Vorreiterrolle übernehmen sollte. Bgm. Auerbach 
ergänzt nochmals mit seiner Enttäuschung von der STYRIA, die den Anschluss des Gebäude Rosenau Nr. 121 
nahezu versprochen hatte und letztendlich mit der ENSERV eine Pelletsanlage in das Gebäude einbauen ließ. 
Allerdings kommt er immer wieder zu dem Schluss, dass jeder weitere Anschluss an der Anlage, die 
Wirtschaftlichkeit des Projektes nur verbessern kann. Es folgt wiederum eine Diskussion um die 
Wirtschaftlichkeit der bestehenden Biomassenahwärmeversorgungsanlage.  
 
In Angelegenheiten Energieautarkie muss der Bürgermeister auch die Absicht von der Nutzung der Wasserkraft 
entlang des Dambaches erwähnen. DI Leopold Postlmayer informierte in kürzlich von einem bereits 
eingereichten Projekt eines Wasserkraftwerkes zusammen mit der Fa. ROHOL.  
 
Da die Bezirkshauptmannschaft aufgrund einer Weisung des Landesschulrates sämtliche Umschulungsanträge 
des Bezirkes  abgelehnt hatte, suchte er zusammen mit Frau Dir. Pernkopf am 17. Mai 2013 den 
Bezirkshauptmann Dr. Dieter Goppold auf. Dabei konnte er dem Bezirkshauptmann seine Haltung zu den 
Bestimmungen der Schulsprengel schildern, da er für die Auflösung der Schulsprengel auch am Land ist. In den 
Städten sind ja die Schulsprengeleinteilungen bereits gefallen. In einem nachträglichen Schreiben zu dieser 
Besprechung konnte der Bürgermeister die Sichtweise und die Argumente der Gemeinde Rosenau/Hp. für die 
positiven Entscheidungen bei den Umschulungsanträgen nochmals auflisten. Eine neuerliche Beurteilung wird 
nun erwartet. Über die tatsächlichen Entscheidungen kann der Bürgermeister aber noch nicht berichten.  
 

11. Allfälliges 

Passend zum vorangegangenen Thema bringt der Bürgermeister über den zu Beginn der Sitzung 
abgestimmten Dringlichkeitsantrag nochmals ein. 
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Er liest dazu die Formulierung des beabsichtigten Beschlusses vor und beantragt deren Beschlussfassung. 
 
Betrifft: Die Schule im Ort ist eine wichtige Säule für die Gemeindeentwicklung 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Rosenau/Hengstpaß hat in seiner Sitzung am 22.05.2013 nachfolgende Formulierung einstimmig in 
Form eines Dringlichkeitsantrages beschlossen: 
 
Die Schule im Ort ist eine wichtige Säule für die Gemeindeentwicklung 

 
Die allgemeine Bedeutung von Volksschulen für kleiner Orte geht weit über den Bildungsauftrag hinaus. Dorfschulen spielen sowohl 
in gesellschaftspolitischen, wie auch wirtschaftlichen Aspekten einer Kleingemeinde eine sehr wesentliche Rolle, da viele 
gemeindepolitischen Entwicklungen an die Existenz einer Schule im Dorf gebunden sind. Daneben ist auch die Nähe von Wohnort 
und Schulstandort für die Entwicklung der Kinder in den prägenden ersten Schuljahren und der Identifikation mit der Gemeinde von 
größter Bedeutung. Dies ist eine wichtige Säule des Planungskonzepts für die Zukunft unserer Gemeinde. 
 

• Eine Dorfschule ist ein wichtiger Teil einer dörflichen Infrastruktur und trägt dazu bei, die Attraktivität und das Image 
einer (Klein) Gemeinde zu wahren. Dadurch wird einer Abwanderung entgegengewirkt und die Tür für Zuwanderung offen 
gehalten. 

• Dorfschulen geben Familien auch Sicherheit und Lebensqualität. Mit der unmittelbaren Nähe von Wohnort und 
Schulstandort ist es für Familien einfacher, sowohl am Schulalltag wie auch an der Freizeitgestaltung teilzunehmen. Damit 
wird den Kindern ein Aufwachsen in der vertrauten Umgebung der Heimatgemeinde ermöglicht.  

• Eine Identifizierung mit dem Heimatort wird durch eine lebendige Dorfschule gefördert. Der unmittelbare Bezug zur 
Heimatgemeinde und dem vertrauten Umfeld lässt die Kinder unbeschwert aufwachsen und verwurzeln. 

• Mit der Förderung einer Heimat- bzw. Ortsverbundenheit wird auch die Zukunft vieler Traditionen und Bräuche 
gesichert. 

• Die Dorfschule trägt durch ihre aktive Mitgestaltung bei kirchlichen und weltlichen Festen wesentlich zur Erhaltung von 

Kultur bei. 
• Die Schule im Dorf pflegt auch die Kooperation mit Vereinen. Somit ist auch die Zukunft dieser wichtigen sozialen 

Einrichtungen gewährleistet und fördert durch die Freiwilligkeit eine Grundsteinlegung für das Ehrenamt. 
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• Das Mitwirken der Dorfschule bei öffentlichen Veranstaltungen und Initiativen der Gemeinde (Einweihungen, 

Flurreinigungen …) stellt auch die Verbindung von Gemeindepolitik und Bürger immer wieder her. Eine lebendige 
Ortsgemeinschaft und Verantwortungsbewusstsein wird gefördert. 

• Gut ausgestattete und gewartete Schulgebäude eignen sich zur Mehrfachnutzung durch außerschulische Interessenten und 
ermöglichen der Gemeinde ein wirtschaftlich effizientes Raumkonzept. 

• Der Schulweg ist für Kinder sehr wichtig. Der Großteil der Kinder kann zu Fuß zur Schule gehen. Der andere Teil hat 
zumindest sehr kurze Transportwege. Neben der Gesundheitsförderung sind der ökonomische (finanzieller Aufwand für 
Fahrten) und ökologische Aspekt (Umweltgedanke) nicht zu vernachlässigen. 

• Auch schätzen wir die Bedeutung der außerschulischen Leistungen des Lehrkörpers für die Gemeinde. Fehlt der 
Pädagoge in der Gemeinde ist es schwer, geeignete Personen zu finden, die bereit sind, bestimmte Aufgaben für das 
Allgemeinwohl der Gemeinde zu übernehmen. 

• Die Schule ist auch ein Treffpunkt in der Gemeinde. Gerade wenn bestimmte Einrichtungen der dörflichen Infrastruktur 
fehlen, kommt der Schule eine besondere Wertigkeit zu. Aufführungen zu diversen Anlässen (Weihnachtsfeier, Muttertag, 
multikulturelle Feiern, Seniorennachmittage …) geben den Rahmen, um die Ortsbevölkerung näher zusammen zu bringen. 
Soziale Kontakte über Generationen hinweg werden gefördert. 

• Die wohnortnahe Schule stärkt auch den Wirtschaftsstandort, indem sie direkt und indirekt Arbeitsplätze schafft und 
sichert. 
Mit den Lehrausgängen und Betriebsbesichtigungen werden bei Kindern schon frühzeitig Interesse für Berufe und 
ortsansässige Betriebe geweckt. Die Chancen auf eine Arbeitsstelle können sich erhöhen und die Betriebe profitieren, 
indem sie Lehrlinge zur Ausbildung bekommen. 

 
Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass ländliche Gebiete große Anstrengungen in Kauf nehmen müssen, um Benachteiligungen 
wie eine geringe Bevölkerungsdichte, eine Überalterung der Bevölkerung, ein Defizit an Infrastruktureinrichtungen, ein geringes 
Angebot an Arbeitsplätzen in verschiedenen Branchen, eine Ausdünnung des öffentlichen Personennahverkehrs und andere mehr 
durch adäquate Planungskonzepte entgegenwirken zu können und trotzdem in Zukunft bestehen zu können. 
 
Wenn eine selbständige Gemeinde im dünn besiedelten, ländlichen Raum ihre Bildungseinrichtung verliert, ist eine „Abwärtsspirale“ 
mit all den Konsequenzen kaum zu verhindern. 
 
Als Gemeinderat der Gemeinde Rosenau/Hengstpaß setzen wir alles daran, dass der Fortbestand der Volksschule im Hinblick auf eine 
positive Gemeindeentwicklung langfristig gesichert bleiben muss. Seitens der Landespolitik wünschen wir uns ein klares Bekenntnis 
zur Dorfschule und die Bereitstellung entsprechender Ressourcen zur Gewährleistung eines Unterrichts nach Qualitätskriterien.  
 
 
Rosenau am Hengstpaß, 27.05.2013     Bgm. Peter Auerbach 

 
Um gegen die Benachteiligung der kleinen Landgemeinden hier ein Zeichen zu setzen, sollte die 
Gemeindepolitik in dieser Richtung etwas unternehmen. GV Ing. Harald Humpl betrachtet das Schreiben als 
sehr gut. Einiges davon wird aber heute nicht mehr gelebt. So z.B. der Punkt mit dem ortsansässigen 
Pädagogen, der für das Allgemeinwohl der Gemeinde im Ort ist. Bgm. Auerbach erwähnt dazu die sehr 
positive Einstellung von Dir. Gisela Pernkopf. Sie ist auch bei außerschulischen Angelegenheiten der 
Gemeinde immer wieder mit Tat und Rat dabei.  
Seinem Antrag schließen sich alle Gemeinderatsmitglieder an und beschließen einstimmig per 

Handzeichen das vorgetragene Schreiben.  

 
Josef Nachbagauer hat noch einen Beitrag bezüglich Biomüll. Die Speiserestetonnen in der Mühlreithsiedlung 
sind immer wieder voll mit Sägespänen und Grasschnitt sodass der eigentliche Abfall an Speiseresten oft gar 
nicht mehr genügend Platz in der Tonne hat. Er ersucht, bei einem Rundschreiben bezüglich 
Speiseresteentsorgung auch darauf hinzuweisen, dass Grasschnitt und Sägespäne als Biomüll bei Fam. 
Schmid in Gleinkerau abzugeben sind. Wolfgang Benedetter als Umweltausschussobmann wird sich um eine 
entsprechende Formulierung im Gemeinderundschreiben kümmern.  
 
Da die nächste Gemeinderatssitzung am 18. Juli 2013 wiederum die letzte Sitzung vor der Sommerpause ist, 
möchte der Bürgermeister die Gemeinderatsmitglieder im Anschluss an die Sitzung zu einer kurzen 
Wanderung und einer Einkehr auf einer Alm einladen. Er erwähnt dies bereits heute, da die Julisitzung wieder 
um eine Stunde früher angesetzt werden soll.  
GV Ing. Harald Humpl hat noch 2 Punkte die er ansprechen möchte. Der erste weniger sensiblere Punkt ist 
das Thema „Vermietung des gemeindeigenen Geschäftslokales an einen Nahversorger“. Man hört immer 
wieder, dass der Bäcker, Landlinger, Interesse an einer kleinen Bäckerei und dem Verkauf der notwendigsten 
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Lebensmittel zeigt. Bgm. Auerbach kann dieses Interesse bestätigen. Da dieses Thema nun bereits ein halbes 
Jahr lang diskutiert wird aber noch keine wesentlichen Schritte gesetzt wurden, wird der Bürgermeister Herrn 
Landlinger in dieser Angelegenheit ein wenig Druck machen müssen. Auch Norbert Berger hätte bereits sein 
Interesse am Gemeindegebäude als Büro und Lagerraum für seine Installationsfirma gezeigt. Letztendlich hat 
er sich nun bei der ehemaligen Straßenmeisterei, Dambach 46, eingemietet. Vizebgm. DI Metzker hat 
bezüglich Nahversorger auch mit der Fa. DAILY Kontakt aufgenommen. Sie merkt das deshalb an, dass die 
Gemeinderatsmitglieder sehen, dass in Bezug auf die Nahversorgung mehrere Möglichkeiten gesucht werden.  
 
Den 2. etwas sensibleren Punkt, den GV Ing. Humpl ansprechen möchte, ist die Kündigung des 
Pachtvertrages mit dem Sportverein. Nachdem am 17. Mai 2013 ein intensives Gespräch zwischen 
Gemeinderat und Sportvereinsverantwortlichen stattgefunden hat, hat Herr Humpl den Eindruck, Bgm. 
Auerbach missbrauche den Gemeinderat mit der Kündigung des Pachtvertrages, weil er persönliche 
Differenzen mit dem Obmann Ferdinand Pölzl habe. Bgm. Auerbach widerspricht natürlich diesen Vorwürfen 
und erläutert die Angelegenheit aus seiner Sicht. Er ist nach wie vor Sportvereinsmitglied. Früher war er 
aktives Mitglied als Kampfrichter und legte selbst oft Hand an beim Schilift. Er ist der Meinung, er als 
Bürgermeister und die Gemeinderatsmitglieder sind verpflichtet, beim Sportverein einzugreifen, da es sich 
v.a. bei der Anlage um eine öffentliche Einrichtung handelt, die auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden muss. Natürlich müssen sich die Tennisplatzbenutzer an gewisse Regeln und Vorgaben halten. Jedoch 
kann es nicht sein, dass solchen Interessenten von Vornherein ein Zutritt verweigert wird, nur weil der 
Obmann des Sportvereines alleine bestimmt, wer die Anlage benutzen darf und wer nicht. Außerdem hat er 
Herrn Pölzl und den Sportvereinsvorstand schon mehrmals aufgefordert, einen Vorschlag für eine intenivere 
Nutzung der Anlage v.a. durch die Rosenauer Bevölkerung zu machen. Außer, dass immer mehr Personen 
verärgert und vertrieben werden, ist aber bis jetzt noch nichts rausgekommen. Der Bürgermeister meint, der 
Sportverein ist bis auf die Sektion „Rodeln“ eigentlich ein sterbender Verein. Die Tennissektion besteht 
eigentlich gar nicht mehr. Die Sektion „Badesee“ ist nach dem Abbruch der Strandhütte überflüssig und auch 
beim nordischen Zweig gibt es nur mehr vereinzelte Langläufer und Biathleten, die weder ein gemeinsames 
Trainieren noch Bewerbe veranstalten bzw. bei Bewerben mitlaufen. Es gibt auch Mitglieder im Sportverein, 
die ihren Austritt schon angedroht haben, sollte sich beim Sportverein nichts ändern. Auch diese Seite muss 
sich der Bürgermeister immer wieder anhören. Mit der Kündigung des Pachtvertrages hat die Gemeinde nun 
dem Sportverein die Ruhte ins Fenster gestellt, endlich an einem für die Gemeindebürger attraktiven Konzept 
zu arbeiten, dass v.a. die Jugendlichen animiert, dem Sportverein aktiv bei zu treten. Vom 
Sportvereinsvorstand selbst wird diese eigentlich zum Wohle der Allgemeinheit gedachte Aktion als 
sportvereinsfeindlich dargestellt. Außerdem muss Bgm. Auerbach anmerken, dass ohne dieser Vorgangsweise 
(Kündigung) ein Umdenken bzw. eine Initiative vom Sportverein selbst gar nicht passieren würde. An den 
Aussagen von Herrn Pölzl erkennt er, dass er alleine auf der Sportanlage das Sagen haben will und darüber 
herrschen und entscheiden möchte. Auch die Unterstellung von Herrn Altmüller, der Bürgermeister wäre 
daran Schuld, dass der Liftbetrieb eingestellt wurde, lässt Herr Auerbach nicht auf sich sitzen. Die aktive 
Alpingruppe des SV selbst war es, die regelmäßig am Wochenende zum Skitraining in andere Skigebiete fuhr 
und am Rosenauer Schlepplift nur vereinzelt Kinder die Anlage nutzten. Damit konnte der Liftbetrieb gar 
nicht mehr finanziert werden. Liftpersonal, das ohnehin ehrenamtlich gearbeitet hat, war dann auch nicht 
mehr vorhanden. Er selbst war einer der an Wochenenden als Liftwart agierte. Zu guter letzt hätte dann in die 
Liftanlage aus Sicherheitsgründen groß investiert werden müssen, was sich leider nicht machen ließ. Am 
Tennisplatz passiert nun ähnliches. Der Tennisplatz wird außer von der Familie Pölzl so gut wie gar nicht 
benutzt. Deshalb sieht er sich als Bürgermeister dafür verantwortlich, dass der Gemeinderat in dieser 
Angelegenheit aktiv wird. Auch die e-mail von Herr Pölzl an Herrn Rippel (Kernteamleiter AGENDA), dass 
beim Ortsfest, die Sportanlage nicht zur Verfügung steht, erwähnt der Bürgermeister, da er sich sehr darüber 
ärgert.  Ing. Anton Santner merkt hinzu, dass die Gemeinderatsmitglieder den Pachtvertrag zunächst studieren 
sollten. Schon der Inhalt des Vertrages räumt der Gemeinde ein weit größeres Recht bei der Nutzung der 
Anlagen ein, als die Gemeinderatsmitglieder dies annehmen. AL Sölkner wird daher allen 
Gemeinderatsmitgliedern eine Kopie des Pachtvertrages per e-mail übermitteln. Nach einer langen Diskussion 
wird letztendlich auch im Gemeinderat vereinbart, eine Arbeitsgruppe zusammen mit Sportvereinsmitgliedern 
einzurichten, die an einem Nutzungskonzept für die Sportanlage arbeitet. Auch im Schul- und Sportausschuss 
sollte in dieser Angelegenheit noch diskutiert werden.  
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Da es keine weiteren Wortmeldungen zum Punkt Allfälliges gibt, beendet der Vorsitzende die Sitzung um 
20.30 Uhr.  

 
 
 
Auerbach Peter 
Bürgermeister    ___________________________ 
 
 
Sölkner Adolf 
Schriftführer    ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift in der Sitzung vom 
22.05.2013 keine Einwendungen erhoben wurden, über die erhobenen Einwendungen der beigeheftete 
Beschluss gefasst wurde. 
 
 
 
Rosenau, 18.07.2013   Der Vorsitzende: 
 

 
     ____________________________ 
 
 
 
DI Marietta Metzker 
Vizebgm., GV, Fraktionsobfrau SPÖ ___________________________ 
 
 
 
Ing. Jürgen Steinbichler 
GR, Fraktionsobmann ÖVP  ___________________________ 


